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Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

AVG §37;

AVG §45 Abs2;

AVG §66 Abs4;

BDG 1979 §125a Abs3 idF 1998/I/123;

BDG 1979 §126 Abs1 idF 1998/I/123;

VwRallg;

Rechtssatz

Durch § 125a Abs. 3 BDG 1979 wird die P<icht der Behörde, gemäß § 45 Abs. 2 AVG unter sorgfältiger Berücksichtigung

der Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens nach freier Überzeugung zu beurteilen, ob eine Tatsache als erwiesen

anzunehmen ist oder nicht, nicht berührt. Insbesondere lässt der darin enthaltene Verweis auf den Inhalt der Berufung

keinen Zweifel daran aufkommen, dass auch die Disziplinaroberkommission sich mit behaupteten Feststellungs- und

Begründungsmängeln inhaltlich auseinander zu setzen hat und dort, wo die Schlüssigkeit der erstinstanzlichen

Beweiswürdigung die Neubewertung der Beweise verlangt, eine Beweiswiederholung durchzuführen hat, die dem

Grundsatz der Unmittelbarkeit des Verfahrens gerecht wird (Hinweis E 16.5.2001, Zl. 99/09/0187, m. w.N.).

Schlagworte

Sachverhalt Sachverhaltsfeststellung Rechtsmittelverfahren Berufung Verfahrensgrundsätze im Anwendungsbereich

des AVG Unmittelbarkeitsprinzip Gegenüberstellungsanspruch Fragerecht der Parteien VwRallg10/1/2 freie

Beweiswürdigung Sachverhalt Sachverhaltsfeststellung Freie Beweiswürdigung Inhalt der Berufungsentscheidung

Anspruch auf meritorische Erledigung (siehe auch Beschränkungen der Abänderungsbefugnis Beschränkung durch die

Sache Besondere Rechtsprobleme Verfahrensrechtliche Entscheidung der Vorinstanz)
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